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A n fra g e 

der Abgeordneten Egg, _ Dr. Reinhart,Weinberger, Dr. Lenzi, ~'1ille 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Inneres 

betreffend Namensänderung nach den Bestimmungen des Namens-

änderungs gesetzes • 

In der letzten Zeit wurde in Tageszeitungen wiederholt zur Frage 

'Stellung genommen, ob eine Befreiung von der-Entrichtung von Ge

bühren,-die bei Ahtragstellung auf Namensänderung nach den Be

stimmungen des Bundesgesetzes über die Änderung von Familien-und 
-' 

Vornamen (Namensänderungsgesetz) anfallen- für einzelne Personen-

gruppen zu vertreten ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bund~sminister fUr Inneres nachstehende 

. An' fr_ a g- e 

1. Wieviel Anträge auf Namensänderung wurden in den Jahren 1975, 

1976 und 1977 nach den Bestimmungen des Namensänderungs

gesetzes beantragt? 

·2. \vieviele von diesen _ Anträgen wurden voll vergebührt bz\'l. von 

wieviel Antragstellern wurde das Ersuchen um Befreiung oder 

Ermäßigung der Gebühr gestellt? 

3. In welcher Höhe und in welchem Ausmaß wurden diese Befreiungs

anträge ~ositiv erledigt? 

4. Wieviele Anträge auf Namensänderung wurden von Slidtirolern ge

stellt und wieviele . davon waren mit dem Ersuche~1 auf Gebtihrcn

befreiung oder Ermäßigung versehen? 
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